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	BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT FELDKIRCHEN
	
	

	
	Bereich 1 - Verwaltungsdirektion


	

	
	
	

	
	
	
	 
	

	
	
	Datum:
	
	25. Mai 2004

	
	
	Zahl:
	
	---



	
	
	(Bei Eingaben bitte Geschäftszahl anführen!)

	Betr.: Verordnung gem. § 13 AVG


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Auskünfte:
	
	VWD Siegfried HERNLER



	
	
	Telefon:
	
	05 0536-67204



	
	
	Fax:
	
	05 0536-67200

	
	
	e-mail:
	
	post.bhfe@ktn.gv.at

	
	
	
	
	


V E R O R D N U N G

Gemäß § 13 Abs. 1 und 5 des Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl.Nr. 51/1991, i.d.g.F., wird verordnet:

§ 1

Einbringen bei der Behörde

Anträge, Gesuche, Anzeigen, Beschwerden oder sonstige Mitteilungen können, sofern in den Verwaltungsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, bei der Behörde schriftlich oder, soweit es der Sache nach tunlich erscheint, mündlich eingebracht werden.

Schriftliche Anbringen sind rechtswirksam an die Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen, Milesistraße 10, 9560 Feldkirchen, zu richten. Außerdem können schriftliche Anbringen auch mittels E-Mail (post.bhfe@ktn.gv.at) oder mittels FAX (05 0536 – 67200) eingebracht werden.

Zur Entgegennahme mündlicher Anbringen ist die Behörde, außer bei Gefahr in Verzug, nur während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit (siehe § 2 dieser Verordnung) verpflichtet.

§ 2

Amtsstunden und Parteienverkehr

Die Amtsstunden werden wie folgt festgelegt:

Montag bis Donnerstag von 07.30 – 16.00 Uhr

Freitag von 07.30 – 13.00 Uhr

Für den Parteienverkehr gelten nachstehende Zeiten:

Montag bis Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr

(sonst nach Vereinbarung)

§ 3

Wirksamkeit

Diese Verordnung tritt mit ihrem Anschlag an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen in Kraft.

Der Bezirkshauptmann:

(Dr. Dietmar Stückler)

A-9560 Feldkirchen, Milesistraße 10 ( DVR 0006068 ( Internet: www.bh-feldkirchen.ktn.gv.at











Eine Telefonische TerminvereinBarung erspart Ihnen bei Vorsprachen Wartezeiten


Amtsstunden (Parteienverkehr): Montag-Donnerstag 7.30-16.00 Uhr (8.00-12.00 Uhr); Freitag 7.30-13.00 Uhr (8.00-12.00 Uhr)


Bankverbindung:  SPARKASSE FELDKIRCHEN, BLZ 20702, Kto.Nr. 0000-003574* 





PAGE  
2

